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Text 

3. Hauptstück 

Grundsätze der Kosten- und Mengenermittlung 

Kostenermittlung 

§ 59. (1) Die den Entgelten zugrunde liegenden Kosten haben dem Grundsatz der Kostenwahrheit zu 
entsprechen und sind differenziert nach Netzebenen zu ermitteln. Dem Grunde und der Höhe nach 
angemessene Kosten sind zu berücksichtigen. Der Netzsicherheit, der Versorgungssicherheit unter 
Berücksichtigung von Qualitätskriterien, der Marktintegration sowie der Energieeffizienz ist Rechnung zu 
tragen. Die Bestimmung der Kosten unter Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung, die von einem 
rationell geführten, vergleichbaren Unternehmen ausgeht, ist zulässig. Investitionen sind in angemessener 
Weise ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungskosten sowie den Finanzierungskosten zu 
berücksichtigen. Außerordentliche Aufwendungen oder Erträge können über einen mehrjährigen 
Zeitraum anteilig verteilt werden. Die bei einer effizienten Implementierung neuer Technologien 
entstehenden Kosten sind in den Entgelten unter Berücksichtigung der beschriebenen Grundsätze und der 
Nutzung von Synergieeffekten angemessen zu berücksichtigen. Internationale Transaktionen und 
Verträge für den Transport von Energie gemäß § 113 Abs. 1 sind bei der Kostenermittlung zu 
berücksichtigen. 

(2) Für die Ermittlung der Kosten sind Zielvorgaben zugrunde zu legen, die sich am 
Einsparungspotential der Unternehmen orientieren. Dabei sind die festgestellten Kosten sowohl um 
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generelle Zielvorgaben, die sich an Produktivitätsentwicklungen orientieren, als auch um die 
netzbetreiberspezifische Teuerungsrate anzupassen. Individuelle Zielvorgaben können aufgrund der 
Effizienz der Netzbetreiber berücksichtigt werden. Die dabei anzuwendenden Methoden haben dem Stand 
der Wissenschaft zu entsprechen. Bei der Ermittlung der individuellen Zielvorgaben können neben einer 
Gesamtunternehmensbetrachtung bei sachlicher Vergleichbarkeit auch einzelne Teilprozesse 
herangezogen werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass für die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber 
Anreize bestehen, die Effizienz zu steigern und notwendige Investitionen angemessen durchführen zu 
können. 

(3) Der Zeitraum zur Realisierung der Zielvorgaben (Zielerreichungszeitraum) kann durch die 
Regulierungsbehörde im jeweiligen Kostenbescheid in ein- oder mehrjährige Regulierungsperioden 
unterteilt werden. Zum Ende einer Regulierungsperiode können die unternehmensindividuellen 
Effizienzfortschritte einer Evaluierung unterzogen werden. Nach einer Regulierungsperiode kann 
neuerlich ein Effizienzvergleich oder ein alternatives dem Stand der Wissenschaft entsprechendes 
Regulierungssystem zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte umgesetzt werden. 

(4) Beeinflusst das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen die Kosten des Netzbetreibers durch 
Verrechnungen, muss der Netzbetreiber diese Kosten ausreichend belegen. Auf Verlangen der 
Regulierungsbehörde hat das vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen die Kalkulationsgrundlage für 
die Verrechnungen vorzulegen. 

(5) Zur Abdeckung der netzbetreiberspezifischen Teuerungsrate ist ein Netzbetreiberpreisindex zu 
berücksichtigen. Dieser setzt sich aus veröffentlichten Teilindices zusammen, die die durchschnittliche 
Kostenstruktur der Netzbetreiber repräsentieren. 

(6) Zielvorgaben gemäß Abs. 2 sowie die netzbetreiberspezifische Teuerungsrate gemäß Abs. 5 
wirken ausschließlich auf die vom Unternehmen beeinflussbaren Kosten. Nicht beeinflussbare Kosten 
sind insbesondere Kosten: 

 1. die mit der Umsetzung von Maßnahmen entstehen, die auf Grund von Netzentwicklungsplänen 
von der Regulierungsbehörde genehmigt worden sind; 

 2. für die Nutzung funktional verbundener Netze im Inland; 

 3. zur Deckung von Netzverlusten auf Basis transparenter und diskriminierungsfreier Beschaffung; 

 4. für die Bereitstellung von Primär- und Sekundärregelung auf Basis transparenter und 
diskriminierungsfreier Beschaffung; 

 5. für Landesabgaben zur Nutzung öffentlichen Grundes (Gebrauchsabgabe); 

 6. aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Zuge von Ausgliederungen, welche dem Grunde nach zum 
Zeitpunkt der Vollliberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit 1. Oktober 2001 bestanden haben. 
Die näheren Kostenarten sind spätestens nach Ablauf von 3 Monaten ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes durch eine Verordnung der Regulierungskommission festzulegen. 

(7) Die Kosten für die Bestimmung der Netzverlust- und Netznutzungsentgelte sind bezogen auf die 
jeweiligen Netzebenen auf Basis der festgestellten Gesamtkosten abzüglich vereinnahmter Messentgelte, 
Entgelte für sonstige Leistungen sowie der anteiligen Auflösung von passivierten Netzbereitstellungs- 
und Netzzutrittsentgelten sowie unter angemessener Berücksichtigung etwaiger Erlöse aus 
grenzüberschreitenden Transporten zu ermitteln. Die festgestellten Gesamtkosten sind um vereinnahmte 
Förderungen und Beihilfen zu reduzieren. 

(8) Sofern die angewandte Regulierungssystematik für ein- oder mehrjährige Regulierungsperioden 
gemäß Abs. 1 bis Abs. 6 einen Zeitverzug in der Abgeltung durch die Systemnutzungsentgelte bewirkt, 
können entsprechende Differenzbeträge im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert werden bzw. sind 
diese im Rahmen des Jahresabschlusses als Rückstellung zu passivieren. Die Bewertung der Posten 
richtet sich nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften. 

Anmerkung 

Fassung zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 174/2013 
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